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Ausführliche Informationen erteilt Ihnen gerne 
unser Bereichsleiter Martin Böhringer:

Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021.5008-11 oder 
Telefon: 07021.5008-0
E-Mail: boehringer.m@stiftung-tragwerk.de

Pädagogische Leitung:
Benjamin Karner
Telefon: 0172.7673187
E-Mail: karner.b@stiftung-tragwerk.de

Evang. Jugendhilfe- und Altenhilfeeinrichtung
Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg

Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon  07021.5008-0
Telefax  07021.5008-40
Email info@stiftung-tragwerk.de
Internet www.stiftung-tragwerk.de

AMBuLAnTE HILFEn
Flexx Göppingen

AMBuLAnTE HILFEn
Kontakt

Mehr über die Ambulanten Hilfen Göppingen 
erfahren Sie unter
www.stiftung-tragwerk.de/ambulante-hilfen-gp
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Die Ambulanten Hilfen FLEXX-GP im Landkreis 
Göppingen stellen ein breit gefächertes und an 
den individuellen Bedürfnissen orientiertes 
Hilfeangebot dar. 

Im FLEXX-GP Bereich ist die Angebotspalette 
breit gefächert: vom betreuten Jugendwohnen, 
über die Erziehungsbeistandschaft, die 
intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
bis hin zur sozialpädagogische Familienhilfe. 

Die Kolleginnen und Kollegen begleiten, 
fördern und unterstützen die Kinder, 
Jugendlichen und deren Familien sehr 
individuell. Nicht das Problem, sondern dessen 
Lösung steht dabei im Mittelpunkt unserer 
Arbeit. 

FLExx-GP AMBULANTE ANGEBOTE FÜR FAMILIEN UND JungE MEnscHEn

„Erziehungsbeistand“ § 27, § 30 SGB VIII  
Der Erziehungsbeistand (EZB) und die 
Betreuungshilfe sollen das Kind oder den 
Jugendlichen bei der Bewältigung von 
Entwicklungsproblemen möglichst unter 
Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen 
und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur 
Familie seine Verselbständigung fördern.

„Betreutes Jugendwohnen“ § 34, § 41SGB VIII 
Das BJW hilft jungen Menschen zwischen 16 
und 21 Jahren, die in einer eigenen Wohnung 
leben, aber alleine noch nicht mit den An-
forderungen des täglichen Lebens klarkommen. 
Wir unterstützen unter anderem beim Umgang 
mit Behörden, der Bewältigung der Ausbildung 
bzw. Schule oder bei sehr persönlichen 
Lebensfragen. Es geht darum, selbständig zu 
werden - in allen Facetten.

„Sozialpädagogische Familienhilfe“ 
§27, §31 SGB VIII
Die SPFH ist eine Lebens- und
alltagspraktische Hilfe innerhalb der Familie.
Sie unterstützt in Lebensphasen, in der Sie
als Familie alleine an Ihre Grenzen stoßen
oder die Kommunikation innerhalb der Familie
angespannt ist.
Wir unterstützen es, neue Wege zu gehen,
die ein Miteinander fördern und wo jeder
Raum für seine Entwicklung hat und eigenen
Bedürfnissen nachgehen kann. Wir
Mitarbeitenden arbeiten je nach Bedarf
alleine oder im Team. Die Termine finden mit
den jungen Menschen, den Eltern oder auch
mit der gesamten Familie statt.

„Intensive sozialpädagogische 
Einzelbetreuung“ §35, §41 SGB VIII  
Die ISE steht für Jugendliche im Alter von 
14-21 Jahren zur Verfügung, die
Unterstützung dabei brauchen, im Alltag
zurecht zu kommen. Das kann im
Familiensystem sein, bei den Anforderungen
in der Schule, im Umgang mit Gleichaltrigen
oder auf dem Weg in die Verselbständigung.
Die Maßnahme gibt individuelle Hilfestellung
dort, wo sie benötigt wird.
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